29. DEZEMBER 1990 - Gesetz zur Festlegung sozialer Bestimmungen

AUSZÜGE

(offizielle deutsche Übersetzung: 

- Art. 54: Belgisches Staatsblatt vom 13. Oktober 1998,
- Art. 107 bis 114 und 123: Belgisches Staatsblatt vom 8. Januar 1999,
- Art. 177: Belgisches Staatsblatt vom 21. August 1999,

- Art. 198 und 199: Belgisches Staatsblatt vom 8. Dezember 1999,
- Art. 209 bis 213: Belgisches Staatsblatt vom 15. April 1998;

deutsche Übersetzung:

- Art. 62, 95 bis 97 und 155: Belgisches Staatsblatt vom 2. Dezember 2011,

- Art. 190 bis 192: Belgisches Staatsblatt vom 7. August 2007)
Konsolidierung

Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:

- das Gesetz vom 10. Juni 1993 zur Umsetzung einiger Bestimmungen des überberuflichen Abkommens vom 9. Dezember 1992,

- den Königlichen Erlass vom 14. Juni 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom 26. Juni 2000 über die Einführung des Euro in die Rechtsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 78 der Verfassung erwähnten Angelegenheiten, für Angelegenheiten, für die das Ministerium der Sozialen Angelegenheiten, der Volksgesundheit und der Umwelt zuständig ist.

- den Königlichen Erlass vom 18. Oktober 2004 zur Festlegung bestimmter Maßnahmen zur Reorganisation der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen (Belgisches Staatsblatt vom 9. Juni 2005),

- das Gesetz vom 25. April 2007 über die Pensionen im öffentlichen Sektor (Belgisches Staatsblatt vom 7. August 2007).
Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

29. DEZEMBER 1990 - Gesetz zur Festlegung sozialer Bestimmungen
TITEL I

SOZIALE BESTIMMUNGEN
(...)

KAPITEL III

Kranken‑ und Invalidenversicherung
(...)

ABSCHNITT 10

Ausdehnung der Gesundheitspflegepflichtversicherung auf Begünstigte

 der Sozialwerke der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen
(...)

Art. 54


Artikel 75 § 2 des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände wird durch folgende Bestimmung ersetzt:


"Der König bestimmt darüber hinaus, welche Artikel des vorliegenden Gesetzes auf die Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung und auf die [Kasse für Gesundheitspflege des NGBE-Holdinggesellschaft] anwendbar sind."
[Art. 54 abgeändert durch Art. 38 des K.E. vom 18. Oktober 2004 (B.S. vom 20. Oktober 2004, Err. vom 9. November 2004)]
(...)

ABSCHNITT 13

Bindung bestimmter Entschädigungen an die Entwicklung des allgemeinen Wohlstands

Art. 62


Eine Beihilfe von [123,95 EUR] zu Lasten der Kranken- und Invalidenversicherung, Zweig Entschädigungen, wird den Berechtigten gewährt, denen die in Artikel 50 des Gesetzes vom 9. August 1963 zur Einführung und Regelung der Kranken- und Invalidenpflichtversicherung erwähnte Entschädigung ausgezahlt wird und deren Arbeitsunfähigkeit vor dem 1. Oktober 1974 eingesetzt hat.


Diese Beihilfe wird zusammen mit den Entschädigungen, die für den Monat Januar zu entrichten sind, ausgezahlt; sie darf 50 % des Betrags der für diesen Monat zu entrichtenden Arbeitsunfähigkeitsentschädigungen nicht übersteigen.

[Art. 62 Abs. 1 abgeändert durch Art. 1 des K.E. vom 14. Juni 2001 (B.S. vom 30. Juni 2001)]
(…)

KAPITEL IV

Familienbeihilfen

(…)

Art. 95


Die Artikel 47 und 63 der koordinierten Gesetze über die Familienbeihilfen für Lohnempfänger, so wie sie vor der Abänderung durch vorliegendes Gesetz anwendbar waren, bleiben anwendbar zugunsten der Kinder mit Behinderung, die am 1. Juli 1987 mindestens einundzwanzig Jahre alt waren.

Art. 96


Die nicht in Artikel 98 erwähnten Personen, die Anspruch auf die Leistungen in Anwendung der Artikel 47 und 63 der koordinierten Gesetze, so wie sie vor ihrer Abänderung durch vorliegendes Gesetz anwendbar waren, hatten, können vor dem 1. April 1992 keinen Revisionsantrag im Rahmen der vorliegenden Gesetzesbestimmungen einreichen.


Wenn die Entscheidung die Gewährung eines höheren Betrags nach einem Revisionsantrag mit sich bringt, wird sie am ersten Tag des Monats, im Laufe dessen die Fakten, die diese Entscheidung rechtfertigen, aufgetreten sind, wirksam, ohne jedoch vor dem 1. April 1991 wirksam werden zu dürfen.


Wenn die Entscheidung die Gewährung eines niedrigeren Betrags nach einem Revisionsantrag mit sich bringt, wird sie am ersten Tag des Monats nach dem Datum der Notifizierung der Entscheidung wirksam.


Der König legt die Bedingungen fest, unter denen eine Revision von Amts wegen oder eine Revision auf Antrag vorgenommen wird.

Art. 97


Der König kann die Bestimmungen der bestehenden Gesetze den Bestimmungen des vorliegenden Kapitels anpassen.

(…)

KAPITEL VI

Arbeitsunfälle
Art. 107


Artikel 23 des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle wird wie folgt abgeändert:


a) Absatz 1 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:


"Ist oder wird das Opfer teilweise arbeitsunfähig, so kann der Versicherer den Arbeitgeber auffordern, die Möglichkeit einer Wiederbeschäftigung in Betracht zu ziehen, und zwar entweder im Beruf, den das Opfer vor dem Unfall ausübte, oder vorläufig in einem anderen passenden Beruf, der dem Opfer anvertraut werden kann. Eine Wiederbeschäftigung kann nur nach günstigem Gutachten des Arbeitsarztes erfolgen, wenn dieses Gutachten von der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung vorgeschrieben ist oder wenn das Opfer sich unfähig fühlt, die Arbeit wieder aufzunehmen."

b) Die Absätze 2 und 7 werden aufgehoben.

Art. 108


Artikel 24 Absatz 6 desselben Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:


"Wird das Opfer zu Lasten des Versicherers in einer Pflegeeinrichtung oder -anstalt aufgenommen, wird die Entschädigung für die in vorhergehendem Absatz erwähnte Hilfe einer Drittperson nicht mehr ab dem einundneunzigsten Tag eines ununterbrochenen Krankenhausaufenthalts geschuldet."
Art. 109


In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 24bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:


"Art. 24bis - Für Unfälle, die sich vor dem 1. Januar 1988 ereignet haben, kann der Versicherer die Entschädigung für die Hilfe einer Drittperson aufgrund von Artikel 24 Absatz 6 nur bis Ablauf der in Artikel 72 erwähnten Frist einbehalten.


Wird das Opfer nach Ablauf der in Artikel 72 erwähnten Frist zu Lasten des Fonds in einer Pflegeeinrichtung oder -anstalt aufgenommen, werden die Indexierung oder die Entschädigung nicht mehr ab dem einundneunzigsten Tag eines ununterbrochenen Krankenhausaufenthalts geschuldet, dies  bis zur Höhe der in Artikel 24 Absatz 4 erwähnten Entschädigung für die Hilfe einer Drittperson, die um die Indexierung oder Zulage für diese Leistung erhöht ist."
Art. 110


In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 24ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:


"Art. 24ter - Für die Anwendung der Artikel 24 Absatz 6 und 24bis Absatz 2 des vorliegenden Gesetzes wird jede erneute Aufnahme binnen 90 Tagen nach Ende des vorherigen Krankenhausaufenthalts als Fortsetzung dieses Aufenthalts betrachtet."
Art. 111


In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 27quater mit folgendem Wortlaut eingefügt:


"Art. 27quater - Das Opfer eines Arbeitsunfalls und die in den Artikeln 12 bis einschließlich 17 erwähnten Berechtigten können Anspruch auf eine Sonderzulage zu Lasten des Fonds für Berufsunfälle erheben, wenn sie den Beweis erbringen, dass der Unfall zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses nicht zu einem Schadenersatz als Arbeitsunfall oder Wegeunfall führte,  obwohl die Anwendung des Gesetzes zum Zeitpunkt des Antrags zur Gewährung einer Rente geführt hätte.


Der König legt die Höhe und die Bedingungen für die Gewährung der Sonderzulage fest."
Art. 112


Artikel 58 § 1 desselben Gesetzes wird durch eine Nummer 16 mit folgendem Wortlaut ergänzt:


"16. die in Artikel 27quater erwähnte Sonderzulage zu gewähren."
Art. 113


Artikel 60bis desselben Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:


"Art. 60bis - § 1 - Der König legt fest, in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen der Fonds für Berufsunfälle ganz oder teilweise auf die Rückforderung unrechtmäßig gezahlter Leistungen verzichtet.


§ 2 - Die Verjährungsfristen für eine Klage auf Rückforderung von Entschädigungen, Renten, Rentenkapitalen, Zulagen und allen Kosten für medizinische Pflege, die vom Fonds für Berufsunfälle unrechtmäßig gezahlt worden sind oder durch betrügerische Handlungen oder falsche oder vorsätzlich unvollständige Erklärungen erhalten worden sind, entsprechen den in Artikel 69 vorgesehenen Verjährungsfristen.


Die in Artikel 69 Absatz 1 erwähnte Frist von drei Jahren wird auf sechs Monate verkürzt, wenn die unrechtmäßige Zahlung allein auf einen Fehler des Fonds zurückzuführen ist, den der Betroffene normalerweise nicht erkennen konnte.


Der Fonds ist verpflichtet, die in vorliegendem Paragraphen erwähnten Verjährungen von Amts wegen anzuwenden, ohne dass das Opfer oder der Berechtigte einen Antrag stellen muss."
Art. 114


Die Artikel 111 und 112 des vorliegenden Kapitels werden wirksam mit 1. Januar 1988.

(…)

KAPITEL VII

Zusätzliche Abänderungen infolge der Schaffung der [Kasse für Gesundheitspflege des NGBE-Holdinggesellschaft]

[Überschrift von Kapitel VII abgeändert durch Art. 38 des K.E. vom 18. Oktober 2004 (B.S. vom 20. Oktober 2004, Err. vom 9. November 2004)]
(...)

Art. 123


Artikel 4 des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle wird durch eine Nummer 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:


"3. Personen im Dienst der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen, die statutarisch an sie gebunden sind."
(...)

TITEL II
BESCHÄFTIGUNG UND ARBEIT
(...)

KAPITEL VI

Wiedereingliederung der Langzeitarbeitslosen

Art. 155


Innerhalb der Grenzen der zu diesem Zweck im Haushaltsplan des Ministeriums der Beschäftigung und der Arbeit eingetragenen Haushaltsmittelbeträge kann den Projekteinreichern, mit denen der Minister der Beschäftigung und der Arbeit ein Zusammenarbeitsabkommen über Initiativen zugunsten der Eingliederung von Arbeitssuchenden, die während der zwei Jahre vor der Umsetzung der Eingliederung ohne Unterbrechung Arbeitslosen- oder Wartegeld für alle Tage der Woche erhalten haben, abgeschlossen hat, eine Prämie gewährt werden.


Der König kann bestimmte Zeiträume Zeiträumen der Arbeitslosigkeit gleichsetzen und den Anspruch auf vorliegende Maßnahme auf andere Risikogruppen, die Er bestimmt, ausdehnen.


[Jeder Vorschlag eines Zusammenarbeitsabkommens wird vorher dem Begleitausschuss, der in Ausführung von Artikel 11 des Zusammenarbeitsabkommens vom 5. Juni 1991 zwischen dem Staat, den Gemeinschaften und den Regionen über die Wiedereingliederung der Langzeitarbeitslosen geschaffen worden ist, zur Stellungnahme vorgelegt.]


Der König bestimmt den Betrag der in Absatz 1 erwähnten Prämie. Er bestimmt die Bedingungen und Modalitäten für die Gewährung dieser Prämie und die Modalitäten, gemäß denen sie bei Nichteinhaltung der für ihre Gewährung vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten ganz oder teilweise zurückgefordert wird.


Er bestimmt ebenfalls, was unter Projekteinreichern und unter Initiativen zugunsten der Eingliederung zu verstehen ist.

[Art. 155 Abs. 3 ersetzt durch Art. 23 des G. vom 10. Juni 1993 (B.S. vom 30. Juni 1993)]

(...)

KAPITEL XI

 Bestimmungen in Bezug auf das überberufliche Abkommen
(...)

ABSCHNITT 4

Mutterschutz
Artikel 177


Artikel 39 des Gesetzes vom 16. März 1971 über die Arbeit wird wie folgt abgeändert:


1. Die Absätze 1, 2 und 3, abgeändert durch das Gesetz vom 22. Dezember 1989, werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:


"Auf Antrag der Arbeitnehmerin muss der Arbeitgeber ihr frühestens ab der siebten Woche vor dem voraussichtlichen Entbindungsdatum Urlaub gewähren. Spätestens acht Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungsdatum händigt die Arbeitnehmerin ihm ein dieses Datum bestätigendes ärztliches Attest aus. Erfolgt die Entbindung erst nach dem vom Arzt vorgesehenen Datum, so wird der Urlaub bis zum tatsächlichen Entbindungsdatum verlängert.


Die Arbeitnehmerin darf ab dem siebten Tag vor dem voraussichtlichen Entbindungsdatum bis zum Ablauf eines Zeitraums von acht Wochen, beginnend am Tag der Entbindung, keine Arbeit verrichten.


Die Arbeitsunterbrechung wird auf ihren Antrag über die achte Woche hinaus um einen Zeitraum verlängert, dessen Dauer der Dauer des Zeitraums entspricht, in dem sie ab der siebten Woche vor dem genauen Entbindungsdatum weitergearbeitet hat. Dieser Zeitraum wird im Falle einer Frühgeburt um die Anzahl Tage gekürzt, an denen sie während des Zeitraums von sieben Tagen vor dem Entbindungsdatum gearbeitet hat. Der König kann bestimmte Perioden der Aussetzung der Erfüllung des Arbeitsvertrags und bestimmte Abwesenheiten, wenn es sich um Personen handelt, die anders als aufgrund eines Arbeitsvertrags unter der Autorität einer anderen Person Arbeitsleistungen erbringen, mit Arbeitsperioden gleichsetzen."

2. Artikel 39 wird durch folgende Absätze ergänzt:


"Die Arbeitnehmerin behält im Falle des Todes ihres Kindes im Laufe des ersten Lebensjahres ihr Anrecht auf die aufgeschobene Arbeitsunterbrechung.


Der König bestimmt nach Stellungnahme des Nationalen Arbeitsrates für welche Dauer, unter welchen Bedingungen und nach welchen Modalitäten bei Tod oder Krankenhausaufenthalt der Mutter die Aussetzung der Erfüllung des Arbeitsvertrags oder die Abwesenheiten, die in vorliegendem Artikel erwähnt sind, in einen Vaterschaftsurlaub für den Arbeitnehmer, der Vater des Kindes ist, umgewandelt werden. Der König bestimmt in diesem Fall auch den Kündigungsschutz, auf den die Arbeitnehmerin und der Arbeitnehmer Anrecht haben, und dessen Dauer."
(...)

TITEL III

(...)

KAPITEL IV

(...)

[ABSCHNITT 2

[...]

[Abschnitt 2 mit den Artikeln 190 bis 192 aufgehoben durch Art. 67 Nr. 2 des G. vom 25. April 2007 (B.S. vom 11. Mai 2007)]
Art. 190 bis 192 - [...]]
(…)

TITEL V

GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION
KAPITEL I

Abänderung von Artikel 2 des Gesetzes vom 7. August 1974 zur Einführung des Rechts auf ein Existenzminimum
Art. 198


Artikel 2 § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 7. August 1974 zur Einführung des Rechts auf ein Existenzminimum, abgeändert durch das Gesetz vom 7. November 1987 und den Königlichen Erlass vom 26. Oktober 1989, wird durch folgende Bestimmung ersetzt:


"2. 103.691 Franken für eine Person, die nur entweder mit einem unverheirateten minderjährigen Kind zu ihren Lasten oder mit mehreren Kindern, von denen mindestens eins minderjährig, unverheiratet und zu ihren Lasten ist, zusammenwohnt;"
Art. 199


Vorliegendes Kapitel tritt am 1. Januar 1991 in Kraft.

(...)

TITEL VI

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN
(...)

KAPITEL IV

Landwirtschaft
ABSCHNITT 1

Abänderung des Gesetzes vom 24. März 1987 über die Tiergesundheit
Art. 209


In Artikel 3 des Gesetzes vom 24. März 1987 über die Tiergesundheit werden die Wörter "Vereinigungen zur Bekämpfung von Tierkrankheiten und Verbände, zu denen sie zusammengeschlossen sind," durch die Wörter "Vereinigungen und Verbände zur Bekämpfung von Tierkrankheiten" ersetzt.

Art. 210


In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 9bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:


"Art. 9bis - Bei ernsthafter Seuchengefahr kann der König den Minister ermächtigen, alle Maßnahmen zur Bekämpfung einer im vorliegenden Kapitel erwähnten Tierseuche bis zur Tilgung der Seuche zu ergreifen.


Er kann bestimmen, dass in diesem Fall der Minister Betriebe, Güter und Personen anfordern kann, Tiere abschlachten oder töten lassen kann und ihre Bestimmung und Verarbeitung festlegen kann."
Art. 211


In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 18bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:


"Art. 18bis - Der König kann die Bedingungen bestimmen, die Besitzer, Transporteure, Kaufleute, Bearbeiter und Verarbeiter von Tieren und tierischen Erzeugnissen im Hinblick auf die Verhütung und Bekämpfung von Tierkrankheiten erfüllen müssen, insbesondere was die Betriebsformen, die hygienischen Vorkehrungen und die Ausrüstung, die gesundheitliche Sicherheit und die Handelspraktiken betrifft.


Er kann die Tätigkeiten der in Absatz 1 erwähnten Personen einer Zulassung unterwerfen und die Bedingungen für den Entzug der Zulassung festlegen."
Art. 212 


Artikel 21 desselben Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:


"Artikel 21 - Im Fall eines Verstoßes können die in Artikel 20 erwähnten Bediensteten der Behörde die Tiere oder Güter beschlagnahmen, die den Gegenstand der Straftat bilden oder dazu gedient haben beziehungsweise dazu bestimmt waren, die Straftat zu begehen.


Betrifft die Beschlagnahme Tiere, für die der Schlachtungs- oder Tötungsbefehl nicht ausgeführt worden ist, oder betrifft die Beschlagnahme Tiere, die den Gegenstand eines Verstoßes bilden und eine von den Bediensteten der Behörde festgestellte Verseuchungsgefahr darstellen, können diese Bediensteten sie unverzüglich abschlachten oder töten lassen. In diesen Fällen können sie die Entschädigungen für die Schlachtung beziehungsweise Tötung verweigern und den Verantwortlichen mit den Kosten belasten.


Sofern die von den Bediensteten der Behörde festgelegten gesundheitlichen beziehungsweise hygienischen Voraussetzungen es zulassen, können beschlagnahmte Tiere oder Güter an den Eigentümer zurückgegeben werden, wobei dieser nur gemäß den Anordnungen der Bediensteten der Behörde und nachdem er einen Betrag, der dem von einem Sachverständigen geschätzten Wert entspricht, bei der Gerichtskanzlei hinterlegt hat, darüber verfügen kann, oder sie können von den Bediensteten der Behörde verkauft werden, die in diesem Fall den Erlös aus dem Verkauf bei besagter Gerichtskanzlei hinterlegen werden.


Bis zu dem Zeitpunkt, an dem über die Straftat befunden worden ist, nimmt der erhaltene Betrag die Stelle der beschlagnahmten Tiere oder Güter ein, sowohl hinsichtlich der Einziehung als auch hinsichtlich einer eventuellen Rückgabe an den Betroffenen."
Art. 213


In Artikel 32 § 2 desselben Gesetzes werden folgende Abänderungen vorgenommen:


1. In Artikel 32 § 2 Absatz 1 wird der zweite Satz durch folgenden Text ersetzt:


"Ziel des Fonds ist es, sich zu beteiligen an der Vorfinanzierung oder Finanzierung der Entschädigungen, Subventionen, Investitionsankäufe, Vorschüsse und anderen Leistungen in Bezug auf die Bekämpfung von Tierkrankheiten und die Verbesserung der Hygiene, der Gesundheit und der Qualität der Tiere und tierischen Erzeugnisse."

2. Artikel 32 § 2 Absatz 2 Nr. 2 wird aufgehoben,


3. In Artikel 32 § 2 werden zwischen Absatz 4 und Absatz 5 neue Absätze mit folgendem Wortlaut eingefügt:


"Die Pflichtbeiträge können aufgrund der mit den Tieren oder den Betrieben einhergehenden gesundheitlichen Risiken festgelegt werden. Ein Teil der Pflichtbeiträge kann zur Deckung der Kosten verwendet werden, die bei der Eintreibung und bei der Zuführung der Beiträge zum Fonds entstehen.


Die Pflichtbeiträge können für jedes Tier erhoben werden, das gehalten, vermarktet, transportiert, geschlachtet, verarbeitet oder ausgeführt wird. Sie können pauschal oder im Verhältnis zum Wert der Tiere oder Tierkörper festgelegt werden.


Sie können auch für jeden Betrieb erhoben werden, der Tiere oder tierische Erzeugnisse hält, vermarktet, transportiert, schlachtet, verarbeitet oder ausführt. In diesem Fall können sie pauschal oder im Verhältnis zur Größe des Betriebs festgelegt werden."
(...)
